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Geſchichte ihrer Hauptdichtungen: „Veronika, die Sibylle Tibur“, „Die
Getreue“, edichte „des blindgeborenen Heilung“, „Elgenor“, „Schneewittchen“,„Sebaſtian“, „Der Ring des Königs“ Bettina gibt Ergänzungen über die
dramatiſchen und muſikaliſchen Studien Emis, über deren häusliche Beſchäftigungen
Declamationen in Freundeskreiſen, über die letzten Lebensjahre. Sehr anziehen
geſchrieben.

Lady Georgiana Fullerton. hr Leben und ihre Werke. Nach dem
Franzöſiſchen frei bearbeitet bn Raimund von Fugger, geheimer Kämmerer

———  N 6 Heiligkeit des Papſtes Kirchheim in Mainz. 536 Broſch M. 5

Der hohe literariſche Gehalt der Liften Fullertons iſt längſt allgemein
anerkannt; was deren religiöſe Seite betrifft, fo muſs agen, daſs ſie zur
Hebung des katholiſchen Glaubenslebens mn England und Frankreich vieles bei
getragen haben. Der bekannte Literar-Hiſtoriker P Alexander Baumgartner 8
hat eine gedrängte Lebensſkizze der hochverdienten rau geſchrieben eine
ausführliche Lebensbeſchreibung bietet dem deutſchen Publieum das vorliegende
Werk, welches ſehr gut geſchrieben iſt, ebenſo Zul Bildung, u zul Erbauung
eiträgt und namentlich gebildeten Damen nicht genug er  ohlen werden kann.

Y aſtoral⸗Fragen und ⸗JTülle
(Verwendung einer Inteſtat-Hinterlaſſenſchaft

frommen Zwecken.) Gewiſſensfall. Caja, die ſich durch
ihren Fleiß —0 Gulden erſpart hat, ſtirbt eines plötzlichen
Ode ohne Teſtament. Drei Neffen, welche ſich bn die Ver
ſtorbene nicht gekümmert haben, nehmen als nächſte Verwandte den
aſs un eſi und vertheilen ihn Inter ſich, oOhne weiter der
Seelenruhe der Verſtorbenen 3u gedenken. Mehrere ahre ſpäter
kommt Sempronius der Urch Vermittlung der Petronilla von Qja
00 Gulden geliehen erhalten hatte und erſtattet der Petronilla
einen Theil der Dieſe rag ihren Beichtvater, ob ſie die
erhaltene Summe den Neffen der Verſtorbenen verabfolgen müſſe,
oder ob ſie das empfangene eld für Abhaltung von Seelenmeſſen
und ſonſtigen frommen Zwecken zur Seelenruhe der Verſtorbenen
verwenden ürfe, da angenommen werden könnte, daſ

L die Verſtorbene
bei ihrer bekannten Frömmigkůeit, falls ſie eln Teſtament 0 CIU
richten können, Geld zu ähnlichen Zwecken würde verwendet
haben.

Antwort Sempronius und Petronilla hun jedenfalls ihrerPflicht genug, ſie die geliehene Summe vollſtändig den
ſetzlichen Erben der Caja auslieſern; es ſei denn, daſs Caja deutlich
und nachweisbar ihren poſitiven Willensentſchluſs kundgegeben
habe, jene Summe olle nach ihrem Tode U heiligen Meſſen und
anderen guten Zwecken verwendet werden. In letzterem lägeeine kirchlich giltige Verfügung über jene geliehene Summe vor  5
leſe müſste IM Gewiſſen allen reſpectiert werden und darum
hätten Sempronius und Petronilla ſich nach dieſem erklärten Willen
U richten, ſo lange ſie nicht Ctwa durch die Ausführung desſelben
in eigenes erhebliches Ungemach ich ſtürzen würden. Wäre letzteres
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3 befürchten, dann ürften ſie der Sache hren geſetzlichen Lauf
laſſen und hätten den geſetzlichen Erben den Willen der Erb
laſſerin 3 erklären.

Trotzdem darf die geliehene Summe 3u rommen Zwecken
verwendet werden, wenn der diesfalſige Wille der Caja nicht zwar
nachweisbar, noch auch abſolut er und deutlich erklärt iſt, aber
do Qus poſitiven Aeußerungen der Caja mit großer ahr⸗
ſcheinlichkeit als der der Caja ſich herleiten läſst

0 poſitive Aeußerungen würden Unter den gegebenen Um⸗
ſtänden mit moraliſcher Sicherheit den etzten Willen der Qja dar
ſtellen und deshalb nach natürlichem Rechte zur Ausführung be—
rechtigen. Verpflichten aber würden ſie nicht, eil eine, ſowohl
nach bürgerlichem als nach kirchlichem Rechte doch noch formloſe
letztwillige Verfügung vorläge, und die formloſen letztwilligen Ver—
fügungen mindeſtens nu befolgt 3 werden brauchen

Liegen keine Aeußerungen der Caja betreffs einer beſtimmten
Summe vor, ſondern ſolche, welche ihren len mM allgemeinen
bekunden, daſs was für ihre Seelenruhe geſchehen ſolle; dann
ann Sempronius oder Petronilla nicht für berechtigt gehalten
werden, Über die ganze, den Neffen unbekannt gebliebene Summe

guten Zwecken 3u verfügen, wohl aber über einen eil,
nach vernünftigem rmeſſen

4 eine Anzahl heiliger Meſſen für die
Seelenruhe der Verſtorbenen leſen 3 laſſen

Kann man endlich auf eine Willensmeinung der Caja
überhau nicht ſchließen die ſie 3u ihren Lebzeiten betreffs der
Verfügung über thren aſs gehabt 6 dann kann ohne Wiſſen
und Willen der Erben nicht deshalb u guten Zwecken ver
vendet werden, eil man urtheilt, 68 würde das dem llen der
Caja, ſie ſich jetzt äußern könnte, ganz entſprechen; denn ihr
etziger Wille iſt nich mehr maßgebend, mit dieſem Leben hat für
ſie das Verfügungsrecht aufgehört. Nur könnte man nach geſchehener
gutgläubiger Verwendung irgend einer Summe de Nachlaſſes für
die Seelenruhe der Verſtorbenen, alſo pOSt factum. die Sache auf
ſich beruhen laſſen Sempronius nd Petronilla hätten ſich weder
ſelbſt bereichert, noch mit theologiſcher Schuld die Erben geſchädigt;
dieſe önnten ogar U einmal vernünftigerweiſe unzufrieden ſein,
daſs die Pietätspflicht, welche ihnen obliegt, aber von ihnen ver

nachläſſigt zu ſein ſcheint, durch Fremde erfüllt worden iſt Ante factum
aber önnte man, venn befragt, dem nicht beiſtimmen, weil enn
remder nicht das ech der Neffen der Caja verletzen darf,
deren vernachläſſigte Pietätspflicht 3n ſupplieren.
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